1405/AB

vom 21.04.2017 zu 119067 (XXV.GP)

BUNDESKANZLERAMT : OSTERREICH

BUNDESMINISTER
Mag. THOMAS DROZDA

An die

Prasidentin des Nationalrats
Doris BURES

Parlament

1017 Wien

GZ: BKA-353.120/0015-1/4/2017 Wien, am 21. April 2017

Sehr geehrte Frau Prasidentin,

die Abgeordneten zum Nationalrat Lasar, Kolleginnen und Kollegen haben am
22. Februar 2017 unter der Nr. 11906/J an mich eine schriftliche parlamentarische

Anfrage betreffend Verlust des Weltkulturerbe-Status gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:

> Warum hat das zustdndige Bundeministerium in den vergangenen zwei Jahren
keine &ffentliche Stellungnahme zur Thematik "Weltkulturerbe Wien" abgegeben?

Der Schutz und die Pflege der Welterbestatten erfordern die Kooperation sowie eine
enge Kommunikation aller in dem Bereich Verantwortlichen. Diese findet im direkten
Arbeitsaustausch und nicht Uber die Medien statt. Stellungnahmen von ICOMOS
erfolgte einerseits im direkten Gesprach und andererseits im Rahmen der offiziellen
Berichtslegung an das Welterbezentrum. Alle damit verbundenen Dokumente sind

auf der Webseite des Welterbezentrums verflgbar.

Zu Frage 2:

> Mit welchem Beitrag(Beitrédgen) wird das Kulturland Osterreich 2018 zum euro-
pdischen Kulturerbe Jahr - European Cultural Heritage Year (ECHY) 2018 bei-
tragen?
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Das BKA begrufdt die Implementierung des Kulturerbejahres 2018 und wird sich aktiv
daran beteiligen. Die Initiative wird als Moglichkeit gesehen, die Bewusstseinsbildung
fur das Kulturerbe zu erhéhen und in diesem Bereich verstarkt mit Nachbarlandern

zusammenzuarbeiten.

Zu den Fragen 3,4, 7 und 8:

> Besteht die Gefahr, dass der Beitrag Osterreichs zum ECHY 2018 der bewusst
provozierte Verlust des Welterbestatus fiir das historische Zentrum Wien sein
wird?

» Sehen Sie die Gefahr eines beschdmenden Reputationsverlusts flir die Republik
Osterreich durch Aberkennung des Weltkultur-Erbes Wien?
a. Wenn nein, warum nicht?

> Welche Initiativen werden Sie setzten, um zu erreichen, dass von dem betreffen-
den Projekt der Verbauung des Heumarkt-Areals in dieser Form Abstand genom-
men wird und damit der Republik Osterreich die Kulturschande des Verlusts des
Welterbeprédikats und aller daraus resultierenden Folgen erspart bleibt?

> Welche rechtlichen Méglichkeiten werden Sie ausschdpfen, um gegen die vorge-
stellten Wiener Bauprojekte vorgehen zu kénnen, um den Weltkulturerbestatus
Wiens zu erhalten?

Das Bundeskanzleramt steht im Zusammenhang mit den aktuellen Planungen im
Historischen Zentrum Wien in engem Kontakt mit den Verantwortlichen der Stadt
Wien wie auch mit dem Welterbezentrum der UNESCO. Letzteres hat zu dem An-
fang Februar 2017 Ubermittelten Zustandsbericht der Welterbestatte noch keine ab-
schlielende Stellungnahme abgegeben. Seitens des Bundeskanzleramtes wurde die
Stadt Wien wiederholt darauf hingewiesen, dass nach aktuellem Planungsstand mit
einer Eintragung in die Liste des Gefahrdeten Weltkulturerbes und in der Folge mit
einer Streichung von der Liste des Welterbes spatestens nach Baubeginn zu
rechnen ist. Da die baurechtlichen Kompetenzen nicht auf Bundesebene, sondern
direkt beim Bundesland bzw. bei der Stadt Wien liegen, kann das Bundeskanzleramt
lediglich in vermittelnder Funktion tatig sein. Daher ist es eine Forderung als
Bundesministers, wie im letzten Kulturausschuss vom 15.2.17 gefordert, die
zwischen dem Bund und den Landern geteilte Verantwortung fur die dsterreichischen

Welterbestatten klarer zu regeln und diese beim Bund zu zentralisieren.

Zu Frage 5:

> Wie oft ist in dieser Angelegenheit ICOMQOS seit 2014 an die zustdndige Abtei-
lung Ihres Hauses herangetreten und wie wurde jeweils darauf reagiert?

2/4

www.parlament.gv.at



11405/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

2015 fand eine Reactive Monitoring Mission durch ICOMOS statt, der im Frihjahr
2016 eine kurzfristig anberaumte, inoffizielle Beratung durch ICOMOS folgte. Der
Bericht Uber die Reactive Monitoring Mission wurde Anfang 2016 von ICOMOS uber-
mittelt. Im Vorfeld der Diskussion Uber die Welterbestatte Historisches Zentrum von
Wien im Rahmen der 40. Sitzung des Welterbe-Komitees im Juli 2016 fand zudem
ein Gesprach zwischen Vertreterinnen von ICOMOS, dem Welterbezentrum, der
Stadt Wien und Osterreichs statt. Die Reaktion auf Stellungnahmen von ICOMOS
erfolgte einerseits im direkten Gesprach und andererseits im Rahmen der offiziellen
Berichtslegung an das Welterbezentrum. Alle damit verbundenen Dokumente sind
auf der Webseite des Welterbezentrums verfugbar.

Stellungnahmen von ICOMOS Osterreich zum Historischen Zentrum von Wien wur-
den vom Bundeskanzleramt an die fur das Flachenwidmungsverfahren zustandigen
Stellen der Stadt Wien sowie an den Welterbemanager des Historischen Zentrums
Wien unter Hinweis darauf Ubermittelt, sie im Rahmen der weiteren Vorgangsweise

zu berucksichtigen.

Zu Frage 6:

» Welche Konsequenzen wiirde der Bruch des Vertrages, der mit der Unterzeich-
nung der UNESCO Welterbe Konvention von 1972 zwischen der Republik Oster-
reich und der UNESCO zustande kam, nach sich ziehen?

Es ist selbstverstandlich, dass volkerrechtliche Vertrage einzuhalten sind. Die Ent-
scheidung, ob ein ,Vertragsbruch® vorliegt, bedarf einer Interpretation des jeweiligen
volkerrechtlichen Vertrages. Gemall Artikel 6 der UNESCO-Welterbekonvention
erkennen die Vertragsstaaten unter ausdricklichen Hinweis auf die Achtung ihrer
Souveranitdt und unbeschadet der durch das innerstaatliche Recht gewahrten
Eigentumsrechte an, dass zum Schutz des Welterbes die internationale Staatenge-
meinschaft zusammenarbeiten muss. Artikel 11 Abs. 6 der Konvention sieht vor,
dass das zwischenstaatliche Welterbekomitee beschlieRen kann, Welterbestatten,
die durch ernste und spezifische Gefahren bedroht sind, in die Liste des Gefahrdeten

Erbes aufzunehmen.

Zu Frage 9:

> Wie werden Sie sich persénlich fir den Erhalt der Welterbestétten auf gesamt-
Osterreichischem Staatsgebiet einsetzen, diese verpflichtend zu schiitzen und
somit fur kiinftige Generationen erhalten?
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Die Erhaltung der Osterreichischen UNESCO-Welterbestatten bedarf einer Zusam-
menarbeit der Gebietskorperschaften in ihren jeweiligen durch die Bundesverfassung
vorgegebenen Verantwortlichkeiten. Diese Zusammenarbeit besteht fur alle Welter-
bestatten und wird laufend weiterentwickelt. Das Bundeskanzleramt nimmt seine
Verantwortung nicht nur durch die bereits genannte beratende und vermittelnde
Funktion, sondern vor allem auch durch die Tatigkeit des, in seinen Ressortbereich
fallenden, Bundesdenkmalamtes wahr. Die Forderung als Bundesministers ist, die
zwischen dem Bund und den Landern geteilte Verantwortung fir die dsterreichischen

Welterbestatten klarer zu regeln und diese beim Bund zu zentralisieren.

Zu Frage 10:

> Wurde der aktualisierte Bericht, zu dem die Republik Osterreich durch das
UNESCO Welterbe-Komitee aufgefordert wurde und der bis zum Februar 2017
abgegeben werden muss, vorgelegt, bzw. ist dies vorgesehen?
a. Wenn ja, welche konkreten Anderungen beinhaltet dieser Bericht?
b. Wenn nein, warum nicht?

Der Bericht (State of Conservation Report 2017) wurde dem Welterbezentrum An-
fang Februar Ubermittelt und ist auf dessen Webseite 6ffentlich zuganglich. Er um-
fasst den aktuellen Planungsstand sowohl zum Projekt Hotel Intercontinental/Eislauf-
verein wie auch zu Planungen am Areal Karlsplatz und Mal3nahmen im Zusammen-

hang mit der historischen Dachlandschaft im Historischen Zentrum Wien.

Mit freundlichen GriRen

Mag. DROZDA
- D& Unterzeichner serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
\ T
A f‘?e‘ﬁ Datum/Zeit 2017-04-21708:32:20+02:00
] -
e i, 3 % Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
§ Priifinformation Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT http://www.bka.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4/4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 04- 21T08: 36: 56+02: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-04-21T08:32:20+0200
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-04-21T08:36:56+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




